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Regierungsentwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes  

(BR-Drucksache 72/24) 

Hier: Scoring: Verbot der Nutzung von Anschriftendaten 

 

Sehr geehrter Herr,  

in Kürze werden Sie sich im Innenausschuss des Deutschen Bundestages mit dem Regierungsentwurf 

eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-E) befassen. Das in § 37a 

Abs.2 Ziffer 1 lit. d) enthaltene Verbot der Nutzung von Anschriftendaten halten wir für kontraproduktiv und 

regen an, seine Sinnhaftigkeit intensiv zu hinterfragen. 

Unsere Hauptfunktion als Konsumentenauskunftei ist es, Verbraucher mit einer Referenz in Form unserer 

Scores auszustatten. Die Referenz ermöglicht es ihnen, ihre Bonität gegenüber Anbietern von Waren und 

Dienstleistungen nachzuweisen und diese zu veranlassen, in Vorleistung zu treten, indem diese ihnen 

beispielsweise den Kauf auf Rechnung, ggf. auch attraktive Buy now Pay later - Angebote zugänglich 

machen oder einen Gegenstand zur Miete / zum Leasing überlassen. Kurz: Wir sind das, was man einen 

Business Enabler nennt. 

Das setzt voraus, dass wir eine fundierte, auf eine breite Datenbasis gestützte Prognose zum 

Zahlungsverhalten des Betroffenen abgeben können. Nur dann entsteht bei unseren Kunden das 

Vertrauen, das sie aufbringen müssen, um ein kreditorisches Risiko auf sich zu nehmen. 

Anschriftendaten leisten hierzu in Form des sogenannten Geoscorings einen validen Beitrag. Sie sind für 

die Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Zahlungsfähig- und -willigkeit einer Person nachweisbar 

erheblich. Die einschlägigen Qualitätsparameter (u.a. der Gini-Koeffizient), die wir fortlaufend ermitteln, 

weiterentwickeln und monitoren, zeigen hierzu ein klares Bild. Da beim Geoscoring ein 

Verbrauchermerkmal nicht direkt gemessen, sondern indirekt über andere, aus dem unmittelbaren 

räumlichen Umfeld des Verbrauchers verfügbare Aggregatdaten abgeleitet wird, gilt es, zur Definition des 

zu betrachtenden räumlichen Umfeldes mikrogeographische Zellen zu bilden, die in Bezug auf 

bonitätsrelevante Merkmale der in der mikrogeographischen Zelle lebenden Verbraucher eine hohe 

Homogenität aufweisen. Homogenität ist sowohl für die Güte des Geoscorings als auch für die Fairness 

gegenüber den Betroffenen entscheidend. Deshalb sind die von uns millionenfach gebildeten 

mikrogeographischen Zellen in der Regel äußerst kleinräumig und umfassen typischerweise nur eine 
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einstellige Zahl von Haushalten. Diese Granularität schließt Fehlbewertungen weitestgehend aus und 

macht Anschriftendaten zu einer wertvollen Input-Größe bei der Score-Berechnung.  

Die gelegentlich geäußerte, vermutlich noch aus den Anfängen des Geoscorings herrührende 

Fehlvorstellung, Geoscoring betrachte großräumig ganze Straßenabschnitte, was Fehlbewertungen 

naheliegend mache, wird der heutigen, qualitativ hochstehenden und granularen Praxis des Geoscorings 

nicht ansatzweise gerecht.  

Wir halten deswegen das in § 37a Abs.2 Ziffer 1d) BDSG-E vorgesehene Verbot jeder Nutzung von 

Anschriftendaten für sachlich unbegründet. Es ist auch nicht im Verbraucherinteresse. Denn der nach 

derzeitiger Rechtslage zulässige Einbezug auch von Anschriftendaten in Scores trägt dazu bei, dass wir 

in bis zu 95 % aller Auskunftsanfragen einen (positiven) Scorewert ermitteln können, der dem 

Verbraucher die unkomplizierte Teilhabe am digitalen Geschäftsverkehr und den Zugang zu der von ihm 

begehrten Leistung eröffnet. Sollten Anschriftendaten dagegen künftig nicht länger nutzbar sein, würde 

diese Quote deutlich sinken und spiegelbildlich hierzu der Anteil indifferenter Scorewerte steigen. Auf der 

Basis eines indifferenten Scorewertes kann das anfragende Unternehmen jedoch keine informierte 

Entscheidung treffen. Infolgedessen kommt die angestrebte Transaktion nicht oder zumindest nicht unter 

den gewünschten Modalitäten zustande. Man kann sich ausmalen, welch frustrierende Wirkung das auf 

die Beteiligten hat, welche Dispute und welchen kommunikativen Aufwand das nach sich zieht. Kurz: Mit 

indifferenten Scorewerten ist niemandem gedient, weder den Verbrauchern noch der Wirtschaft. 

Im Übrigen schreibt das geltende Recht vor, dass Anschriftendaten für die Berechnung des Scores nicht 

als alleiniger Input, sondern nur neben anderen Daten -also gewissermaßen nur ergänzend- genutzt 

werden dürfen, vgl. § 31 Abs. 1 Ziffer 3 BDSG. 

Das wirkt qualitätssichernd und verhindert eine Übergewichtung von Anschriftendaten. 

Insgesamt liegt de lege lata also eine klug ausbalancierte und verbraucherfreundliche Regelung vor, die 

uns heute erlaubt, was auch künftig wichtig sein wird: Wir müssen die Nutzer unserer Scores auch 

weiterhin in die Lage versetzen können, in möglichst vielen Nachfragefällen informierte, risikoadäquate 

Entscheidungen zu treffen. Ziel muss es sein, auch in Zukunft  

- die ganz überwiegende Mehrzahl guter bzw. ausreichend guter Bonitäten zu 
identifizieren und klar aufzuzeigen,  
 

- zugleich erhöhte Forderungsausfallrisiken sicher zu prognostizieren und damit 
volkswirtschaftliche Schäden abzuwenden, sowie  
 

- bonitätsschwache, jedoch konsumaffine Verbraucher vor Überschuldung zu bewahren 
und dem Eingehungsbetrug präventiv entgegenzutreten. 

Voraussetzung für all dies freilich ist eine entsprechende Datenverfügbarkeit - auch die von Geodaten. 

Wir plädieren daher dafür, in § 37a Abs. 2 Ziffer 1d) BDSG-E anstelle eines vollständigen Verbotes 

der Nutzung von Anschriftendaten die bewährte Vorschrift des aktuell geltenden § 31 Abs. 1 Ziffer 

3 BDSG sinngemäß aufzunehmen bzw. fortzuführen. Die in der Entwurfsbegründung aufgestellte 

These, der bisherige § 31 Abs. 1 Nummer 3 BDSG trage „dem Diskriminierungsrisiko von 

Anschriftendaten nicht hinreichend Rechnung“, lässt dagegen jede sachliche Herleitung vermissen, ist 



 

 
 

 
 

durch keine Fakten unterlegt und ersetzt keine Begründung. Auch fehlt jede Folgenabschätzung und 

deshalb das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen eines vollständigen Verbotes der Nutzung von 

Anschriftendaten auf die Praxis des digitalen Geschäftsverkehrs.  

Unser Petitum steht im Übrigen im Einklang mit der vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen in 

seinem Gutachten „Verbrauchergerechtes Scoring“ (2018) in Abschnitt F. 5.4 formulierten 

Handlungsempfehlung zum Geoscoring. Dort wird gerade nicht ein Verbot der Nutzung von 

Anschriftendaten empfohlen, sondern „eine besondere Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden“ und eine 

„plausible Begründung“ ihres Einsatzes angemahnt. An dieser (sachgerechten und verhältnismäßigen) 

Empfehlung sollte sich der Gesetzgeber orientieren. 

Für den Fall, dass der Innenausschuss eine Anhörung plant, stünde der Unterzeichner als Experte zur 

Verfügung. 

Wir danken schon jetzt verbindlichst für Ihre Bereitschaft, sich mit dem Thema vertieft 

auseinanderzusetzen und beantworten sehr gerne etwaige Rückfragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Creditreform Boniversum GmbH 

 

 

Michael Goy-Yun 

Geschäftsführer 

 

 


